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Protokoll 

des Öffentlichen Teils der Sitzung der Regionalversammlung der Regionalen Planungsge-

meinschaft Havelland-Fläming am 27. November 2025 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

Anwesende Mitglieder bzw. Stellvertreter und Stellvertreterinnen:  

Albers, Bernd Kalsow, Reth Şahin-Connolly, Wiebke 

Baaske, Günter Kaluza, David Schröder, Martin 

Berger, Thomas Köhler, Marko Seiler, Ines 

Boßdorf, Doreen Krüger, Tobias Simon, David 

Fleischmann, Detlef Leisten, Edgar Schollän, Uwe 

Gericke, Karsten Mann, Peter Schwuchow, Michael 

Gramsch, Uwe Mohr, Irene Vieweg, Kathlen 

Grambow, Marco Mußhoff, Katrin Walter, Andreas 

Große, Christian Müller, Michael Wehlan, Kornelia 

Haase, Ronny Naß, André Wilcke, Burghard 

Hoppe, Kerstin Nermerich, Elke Wylegalla, Jens 

Hustig, Ute Oehme, Bodo Zießnitz, Daniela 

Igel, Andreas Rietz, Beate Zietemann, Jörg 
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Entschuldigt:  

Aubel, Noosha Lindner-Klopsch, Christiane Rosenberg, Thomas 

Brückner, Uwe Nowka, Claudia Ryll, Mathias 

Ilk, Peter Richter, Heiko Scheddin, Stefan 

Leonhardt, Denise Rocher, Klaus Wonneberger, Martin 

Weitere Teilnehmer/-innen:  

Dr. Zimmermann, Thomas (GL3) Rühl, Johanna (GL1) Klauber, Kilian (RPS) 

Kaiser, Susann (RPS) Prause, Juliane (RPS) Schuster, Claudia (RPS) 

Klauber, Lutz (RPS) Rau, Andreas, Stadt Jüterbog Stöck, Lydia (RPS) 

Ort: Ernst von Stubenrauch Saal, Marktplatz 1 – 3, 14513 Teltow 

Beginn/Ende: 16:07 Uhr / 18:45 Uhr 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschluss-

fähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung 

TOP 2 Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Sitzung der Regionalver-

sammlung vom 26. Juni 2025 

TOP 3 Bericht über die Tätigkeit des beratenden Ausschusses für Planungsarbeit 

TOP 4 Wahlen 

4.1 Wahl eines Mitglieds des Regionalvorstands 

4.2 Wahl einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters für das neugewählte Mit-

glied des Regionalvorstands 

4.3 Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Regionalvorstands für Herrn 

Oberbürgermeister Steffen Scheller 

4.4 Wahl eines zweiten Stellvertreters bzw. einer zweiten Stellvertreterin des Vor-

sitzenden der Regionalversammlung 

TOP 5 Regionalplanung 

5.1 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027  

− Billigung des Entwurfs der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Wind-

energienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming 

− Beschluss über die Durchführung des Verfahrens zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zum Entwurf der 1. Ände-

rung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Ha-

velland-Fläming 
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5.2 Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 

Information über den Stand des Beteiligungsverfahrens zum 2. Entwurf des Regional-

plans Havelland-Fläming 3.0 

5.3 Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land 

Information über die zusätzliche Ausweisung der im Sachlichen Teilregionalplan Wind-

energienutzung 2027 festgelegten Vorranggebiete für die Windenergienutzung als Be-

schleunigungsgebiete für die Windenergie an Land 

TOP 6 Haushalts- und Wirtschaftsführung 

6.1 Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 

6.2 Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2024 

6.3 Beschluss über die Entlastung des Vorsitzenden der Regionalversammlung 

und des Regionalvorstands für das Haushaltsjahr 2024 

TOP 7 Einwohnerfragestunde 

TOP 8  Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Termine) 

II. Nicht öffentlicher Teil 

TOP 1 Bestätigung des Protokolls des nicht öffentlichen Teils der Sitzung der Regional-

versammlung vom 14. November 2024 

TOP 2 Verschiedenes 

Sitzungsverlauf 

Der Vorsitzende, Herr Landrat Köhler, eröffnet die Sitzung der Regionalversammlung der Regi-

onalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming und begrüßt die anwesenden Mitglieder und 

Gäste. Er begrüßt Herrn David Simon, Regionalrat der Stadt Brandenburg an der Havel, der erst-

mals an der Sitzung teilnimmt. Weiter begrüßt er Frau Rühl und Herrn Dr. Zimmermann als Vertre-

ter der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg.  

Der Vorsitzende teilt die folgenden Sachverhalte mit: Die Einladung zur Sitzung ist mit Postausgang 

vom 5. November 2025 fristgerecht erfolgt. Die öffentliche Bekanntmachung der Einladung ist im 

Amtsblatt für Brandenburg Nummer 45 vom 5. November 2025 fristgemäß vorgenommen worden. 

Die Beschlussunterlagen sind ab dem 12. November 2025 auf der Webseite der Regionalen Pla-

nungsgemeinschaft abrufbar gewesen. Nach § 1 Absatz 6 der Geschäftsordnung der Regionalver-

sammlung seien die Sitzungsunterlagen damit fristgemäß zugestellt.  

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Einladung fest.  

Der Vorsitzende teilt mit, dass er die traurige Aufgabe habe, darüber zu informieren, dass das 

langjährige Mitglied der Regionalversammlung für die Stadt Brandenburg an der Havel, Herr René 

Mahlow, am 23.08.2025 verstorben ist. Er bittet um eine Minute des stillen Gedenkens. 

Nach einer Minute des stillen Gedenkens fährt der Vorsitzende fort und informiert darüber, dass 

den anwesenden Mitgliedern der Regionalversammlung bei der Anmeldung zur Sitzung ein 
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elektronisches Gerät ausgehändigt worden sei. Es sei beabsichtigt, die Abstimmungen in der heu-

tigen Sitzung erstmals mit Hilfe eines elektronischen Systems durchzuführen. Für eine kurze Er-

läuterung und Einführung gibt er das Wort an Herrn Klauber.  

Herr Klauber erklärt die Funktionsweise des elektronischen Abstimmungssystems.  

Der Vorsitzende teilt weiter mit, dass nach § 7 Absatz 2 Satz 2 der Hauptsatzung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft die Versammlung beschlussfähig ist, wenn die anwesenden Regionalräte 

und Regionalrätinnen zusammen mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen Stimmenzahl von 91 

Stimmen erreichen, also mindestens 46 Stimmen.  

Der Vorsitzende stellt daraufhin die Beschlussfähigkeit der Versammlung mit 52 Stimmen fest. 

Bevor der Vorsitzende mit der Tagesordnung fortfährt, stellt er einen Antrag zur Geschäftsordnung. 

Er erinnert daran, dass nach § 5 Absatz 4 der Geschäftsordnung die Abstimmung in den Sitzungen 

der Regionalversammlung in der Regel durch Erheben der Stimmkarte erfolgt. Er beantragt, dass 

abweichend von § 5 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf der aktuellen Sitzung die Abstimmungen 

mit Hilfe des elektronischen Abstimmungssystems vorgenommen werden, das den Mitgliedern von 

Herrn Klauber vorgestellt wurde. Er bittet um Abstimmung mit der Stimmkarte. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 52 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen: 0 

Der Antrag zur Geschäftsordnung ist einstimmig angenommen. 

Er stellt fest, dass die Tagesordnung mit der Einladung zur Sitzung mitgeteilt worden ist. 

Zum Tagesordnungspunkt 4 sei mit den Sitzungsunterlagen frist- und formgerecht die Beschluss-

vorlage Nummer 02/04/01 zur Bestimmung eines weiteren Mitglieds des Beratenden Ausschusses 

für Planungsarbeit vorgelegt worden. 

Er beantragt die Ergänzung der Tagesordnung um die Abstimmung über diese Beschlussvorlage. 

Weiter beantragt der Vorsitzende, den Tagesordnungspunkt 4.3 „Wahl eines stellvertretenden Mit-

glieds des Regionalvorstands für Herrn Oberbürgermeister Steffen Scheller“ von der Tagesordnung 

zu streichen.  

Darüber hinaus sei vom Regionalrat Karsten Gericke zum Tagesordnungspunkt 5.1 die Beschluss-

vorlage Nummer 02/05/02 eingereicht worden. Diese Beschlussvorlage sei ebenfalls mit den Sit-

zungsunterlagen übergeben worden. 

Er stellt fest, dass die Beschlussvorlage Nummer 02/05/02 gemäß § 1 Absatz 3 der Geschäftsord-

nung frist- und formgerecht eingereicht wurde und lässt die Beschlussvorlage zur Abstimmung im 

Tagesordnungspunkt 5.1 zu. 

Er teilt weiter mit, dass ihm keine weiteren Beschlussanträge oder Anträge zur Tagesordnung vor-

liegen. 
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Der Vorsitzende bittet um Bestätigung der geänderten Tagesordnung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 53 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen: 0 

Die geänderte Tagesordnung ist einstimmig bestätigt. 

TOP 2 Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Sitzung der Regionalver-

sammlung vom 26. Juni 2025 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass keine Hinweise zum Protokoll in der Regionalen Pla-

nungsstelle eingegangen seien. Er bittet um Wortmeldungen zum Protokoll der Sitzung vom 

26. Juni 2025. Da keine Wortmeldungen angezeigt werden, bittet der Vorsitzende um Abstimmung 

über die Bestätigung der Tagesordnung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 50 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen: 3 

Das Protokoll ist einstimmig bestätigt. 

TOP 3 Bericht über die Tätigkeit des beratenden Ausschusses für Planungsarbeit 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Regionalversammlung in ihrer Sitzung am 26.06.2025 

die Besetzung des Beratenden Ausschusses für Planungsarbeit beschlossen habe. Der Ausschuss 

habe seine Arbeit aufgenommen. In der ersten Ausschusssitzung sei Frau Bürgermeisterin Şahin-

Connolly zur Ausschussvorsitzenden gewählt worden. Auf Beschluss der Regionalversammlung 

berichte die Ausschussvorsitzende dem Regionalvorstand und der Regionalversammlung über die 

Tätigkeit des Ausschusses. Der 1. Tätigkeitsbericht sei den Mitgliedern der Regionalversammlung 

mit der Einladung zur Sitzung übergeben worden. 

Der Vorsitzende gibt das Wort an die Ausschussvorsitzende, Frau Şahin-Connolly. 

Die Ausschussvorsitzende dankt dem Vorsitzenden. Sie teilt mit, dass der Ausschuss am 

12.09.2025 zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten ist. In der Sitzung habe sich der Aus-

schuss mit folgenden Sachverhalten der Planungsarbeit befasst:  

- Stand des Änderungsverfahrens zum Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 

- Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land gemäß § 28 ROG 

- Stand des Beteiligungsverfahrens zum 2. Entwurf des Regionalplans 3.0 

Der Ausschuss habe in der Sitzung einen Sachstandsbericht der Regionalen Planungsstelle zum 

Stand des Änderungsverfahrens zum Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 ent-

gegengenommen. Im Ausschuss sei dazu über folgende Sachverhalte beraten worden: 
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a) Festlegung der Gebiete „Windpark Mückendorf“, „Windpark Herrenhölzer“ und „Hohensee-

feld/Ihlow-Erweiterung“ als Vorranggebiet für die Windenergienutzung 

b) Weitere nach den Ergebnissen des Mitteilungsverfahrens nach § 9 Absatz 1 ROG für eine 

Festlegung als Vorranggebiet in Erwägung gebrachte Flächen 

c) Änderung des Planungskriteriums W 02 „Flächen in Landschaftsschutzgebieten“ in Abwägung 

mit den allgemeinen Planungszielen Nummer 2 und Nummer 4 

Im Zusammenhang mit der Änderung des Planungskriteriums W 02 „Flächen in Landschaftsschutz-

gebieten“ sei insbesondere beraten worden, wie weit der Stand der kommunalen Bauleitplanung 

zur Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung in Landschaftsschutzgebieten fortge-

schritten sein sollte, um für eine Festlegung als Vorranggebiet im Regionalplan in Betracht zu kom-

men. 

Die Ausschussvorsitzende teilt mit, dass von den anwesenden Mitgliedern ohne Beschluss mehr-

heitlich einvernehmlich eingeschätzt wurde: 

1. Gegen die Festlegung der Vorranggebiete für die Windenergienutzung „Mückendorf“, „Herren-

hölzer“ und „Hohenseefeld/Ihlow-Erweiterung“ in der von der Regionalen Planungsstelle erar-

beiteten Fassung bestehen keine Bedenken. 

2. Neben diesen Gebieten sind keine weiteren Flächen für eine Festlegung als Vorranggebiet 

vorzusehen. 

3. Flächen in Landschaftsschutzgebieten sollen bei der Ausarbeitung des regionalen Planungs-

konzepts weiter nicht allgemein für eine Festlegung als Vorranggebiet in Betracht gezogen 

werden. 

4. Das Planungskriterium W 02 „Flächen in Landschaftsschutzgebieten“ soll in der Weise geän-

dert werden, dass Flächen, die im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung für die Nutzung 

der Windenergie vorgesehen sind, für eine Festlegung als Vorranggebiet innerhalb von Land-

schaftsschutzgebieten in Betracht gezogen werden können, wenn der Stand der Bauleitpla-

nung die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch berücksichtigt.  

Darüber hinaus informiert die Ausschussvorsitzende darüber, dass die Regionale Planungsstelle 

über die Sach- und Rechtslage zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie 

an Land berichtet habe. Der Ausschuss habe zur Kenntnis genommen, dass die im Rahmen der 

Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 festzulegenden Vorrangge-

biete zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land auszuweisen seien. Dar-

über hinaus sei zur Kenntnis genommen worden, dass für die im Sachlichen Teilregionalplan Wind-

energienutzung 2027 festgelegten Vorranggebiete für die Windenergienutzung ein gesondertes 

Verfahren durchzuführen sei, in dem die Vorranggebiete nach den Bestimmungen des § 28 ROG 

zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land auszuweisen seien. Dieses 

Verfahren sei innerhalb von drei Monaten nach dem 15.08.2025 zu beginnen. Zur Durchführung 

dieses gesonderten Verfahrens seien weitere Abstimmungen mit der Landesplanungsbehörde er-

forderlich. 

Zum Stand des Beteiligungsverfahrens zum 2. Entwurf des Regionalplans 3.0 informierte die Aus-

schussvorsitzende darüber, dass die öffentliche Bekanntmachung über die erneute Beteiligung der 

Öffentlichkeit und der in ihren Belangen betroffenen öffentlichen Stellen zum 2. Entwurf des 
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Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 erfolgt sei und dass bis einschließlich 21. Oktober 2025 Stel-

lungnahmen abgegeben werden konnten. 

Der Vorsitzende dankt der Ausschussvorsitzenden für den Bericht und fragt, ob es Aussprache-

bedarf gebe. Da keine Wortmeldungen angezeigt werden, schließt der Vorsitzende den Tagesord-

nungspunkt 3. 

TOP 4 Wahlen 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Regionalversammlung mit Beschluss Nummer 01/06/01 

vom 14. November 2024 entschieden habe, für die Wahlperiode 2024 – 2029 einen Beratenden 

Ausschuss für Planungsarbeit zu bilden, der aus acht Regionalrätinnen bzw. Regionalräten beste-

hen soll. 

Mit Beschluss Nummer 01/03/01 vom 26.06.2025 habe die Regionalversammlung sieben Regio-

nalräte und Regionalrätinnen als Mitglied des Ausschusses für Planungsarbeit bestimmt. 

Herr Bürgermeister Bodo Oehme habe sein Interesse mitgeteilt, als achtes Mitglied des Ausschus-

ses bestimmt zu werden. 

Der Vorsitzende fragt, ob es weitere Kandidaturen oder Vorschläge gebe. Es werden keine Wort-

meldungen angezeigt. Er ruft die Beschlussvorlage 02/04/01 auf und bittet um Abstimmung. 

Der Beschlussantrag lautet: „Die Regionalversammlung bestimmt Regionalrat Bodo Oehme als 

Mitglied des Beratenden Ausschusses für Planungsarbeit.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 52 

Nein-Stimmen:  1 

Enthaltungen: 2 

Die Beschlussvorlage 02/04/01 ist mehrheitlich angenommen. 

Der Vorsitzende teilt weiter mit, dass im Tagesordnungspunkt 4 weiter folgende Wahlen durchzu-

führen seien. 

1. Wahl eines Mitglieds des Regionalvorstands 

2. Wahl einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters für das neugewählte Mitglied des Regi-

onalvorstands 

3. Wahl eines zweiten Stellvertreters bzw. einer zweiten Stellvertreterin des Vorsitzenden der 

Regionalversammlung 

Für die Durchführung der Wahlen in der Sitzung der Regionalversammlung sei eine zeitweilige 

Wahlkommission zu bilden. Er schlägt vor, dass die zeitweilige Wahlkommission aus zwei Mitglie-

dern bestehen solle. Er weist daraufhin, dass die Mitglieder der Wahlkommission in den folgenden 

Wahlgängen nicht gewählt werden können. 

Vor der Sitzung der Regionalversammlung hätten folgende Regionalräte ihre Bereitschaft erklärt, 

für die Bildung einer Wahlkommission zur Verfügung zu stehen: 
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als Wahlleiter:    Landrat Marko Köhler 

als Beisitzerin/Schriftführerin:  Bürgermeisterin Doreen Boßdorf 

Er fragt, ob es andere Vorschläge oder Kandidaturen gebe. Da das nicht der Fall ist, stellt er den 

folgenden Beschlussantrag: 

„Die Regionalversammlung beschließt die Bildung einer zeitweiligen Wahlkommission zur Durch-

führung von Wahlen auf der aktuellen Sitzung der Regionalversammlung. Die Wahlkommission 

besteht aus: 

Landrat Marko Köhler als Wahlleiter, 

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf als Beisitzerin/Schriftführerin“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 55 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen: 0 

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit die Wahlkommission gebildet sei und führt die Sitzung als 

Wahlleiter fort. 

Das von der Wahlkommission gefertigte Protokoll der Wahlen ist als Anlage dem Sitzungsprotokoll 

beigefügt. 

TOP 5 Regionalplanung 

5.1 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027  

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Regionalversammlung in ihrer Sitzung am 26. Juni 2025 den 

2. Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 gebilligt sowie beschlossen habe, den Ent-

wurf im Internet zu veröffentlichen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

In ihrer Sitzung am 26.06.2025 habe die Regionalversammlung ebenfalls beschlossen, ein Ände-

rungsverfahren zum Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 durchzuführen. Mit 

dem Änderungsverfahren sollen zusätzliche Flächen als Vorranggebiet für die Windenergienutzung 

festgelegt werden, die nach § 4 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes zusätzlich auf das regio-

nale Teilflächenziel angerechnet werden können. 

Die Regionale Planungsstelle habe in Umsetzung dieses Beschlusses einen Entwurf der 1. Ände-

rung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 erarbeitet, der den Mitgliedern 

der Versammlung mit den Sitzungsunterlagen übergeben worden sei. 

Es werde beantragt, den Entwurf zu billigen und zu beschließen, die Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen gemäß § 9 Absatz 2 des Raumordnungs-

gesetzes durchzuführen.  

Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Klauber für einen Sachvortrag.  

Herr Klauber dankt dem Vorsitzenden und beginnt seinen Sachstandsbericht, den er mit einer 

visuellen Präsentation unterstützt. (siehe Anlage) Er informiert eingangs über die Flächengröße, 

die noch zusätzlich als Vorranggebiet für die Windenergienutzung festgelegt werden muss, um das 
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regionale Teilflächenziel zum Stichtag 31.12.2032 zu erreichen. (Anhang Folie 11) Er erinnert an 

den Beschluss der Regionalversammlung zur Durchführung eines Änderungsverfahrens zum 

Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 vom 26.06.2025 und gibt einen Überblick 

über den bisherigen sowie den geplanten Verfahrensverlauf. (Anhang Folie 13)  

Er teilt weiter mit, dass es aufgrund des Sachverhalts, dass sich der Windpark Mückendorf in einem 

Landschaftsschutzgebiet befindet, erforderlich sei, das Kriterium W 02 zu ändern. Grundsätzlich 

sei an der Einschätzung festzuhalten, dass es zum Erreichen der gesetzlichen Flächenziele nicht 

erforderlich sei, Vorranggebiete für die Windenergienutzung in Landschaftsschutzgebieten festzu-

legen. Das Kriterium W 02 sei daher grundsätzlich nicht in Frage zu stellen. Im Rahmen des regi-

onalen Planungskonzepts sei jedoch auch der Sachverhalt zu berücksichtigen, dass sich Kommu-

nen der Region rechtskonform dafür entscheiden könnten, auf Flächen innerhalb von Landschafts-

schutzgebieten die Errichtung von Windenergieanlagen zuzulassen. (Anhang Folien 14, 15) Unter 

Berücksichtigung des allgemeinen Planungsziels Nummer 2 sei eine Öffnung des Kriteriums W 02 

in diesen Fällen gerechtfertigt. In diesem Zusammenhang sei zu entscheiden, welcher Stand der 

kommunalen Bauleitplanung nach Einschätzung der Regionalen Planungsgemeinschaft erreicht 

sein sollte, damit die betreffenden Flächen auch für eine Festlegung als regionale Vorranggebiete 

in Betracht gezogen werden. (Folien 19 bis 21) 

Er teilt mit, dass die Regionale Planungsstelle zwei Varianten in Erwägung stellen würde, zwischen 

denen eine Entscheidung zu treffen sei. Die erste Variante würde es ermöglichen, eine Festlegung 

als regionales Vorranggebiet bereits zu einem Zeitpunkt in Betracht zu ziehen, bei dem noch nicht 

sicher erkennbar sei, ob die kommunale Bauleitplanung erfolgreich zum Abschluss geführt werde. 

Bei der zweiten Variante werde hingegen vorausgesetzt, dass die kommunale Planung bereits 

weitgehend abgeschlossen sei. In diesem Falle würden bei einer Festlegung der betreffenden Flä-

che im Regionalplan, die Absicherung der kommunalen Planung und die Anrechnung auf das regi-

onale Flächenziel im Vordergrund stehen. Er erinnert an den Bericht der Ausschussvorsitzenden 

und weist darauf hin, dass sich die Mitglieder des Ausschusses für Planungsarbeit mehrheitlich für 

die zweite Variante ausgesprochen hätten. 

Herr Klauber stellt nachfolgend diejenigen Gebiete vor, die im Rahmen der Änderung des Sachli-

chen Teilregionalplans Windenergienutzung für eine Festlegung als Vorranggebiet vorgesehen 

sind. Er verweist insbesondere darauf, dass abweichend von der kommunalen Bauleitplanung Flä-

chen innerhalb von Nahbereichen nach § 45b Absatz 2 BNatSchG nicht in die Vorranggebiete ein-

bezogen würden. Im Fall Mückendorf wären aufgrund dieser Entscheidung drei geplante Wind-

energieanlagenstandorte nicht im Vorranggebiet gelegen. (Anlage Folie 22) 

Zum in Aussicht genommenen Vorranggebiet „Bensdorf-Herrenhölzer“ informiert Herr Klauber dar-

über, dass die Gemeinde Bensdorf im Mitteilungsverfahren nach § 9 Absatz 1 ROG keine Stellung-

nahme abgegeben habe. Aufgrund der vom Landesamt für Umwelt getroffenen Genehmigungsent-

scheidungen vom 22.10.2024 komme das Gebiet des Windparks Herrenhözer nach den Vorgaben 

des Beschlusses der Regionalversammlung Nr. 01/04/03 vom 26. Juni 2025 für eine Festlegung 

als Vorranggebiet für die Windenergienutzung in Betracht. Der Sachverhalt, dass die Gemeinde 

Bensdorf gegen die vom Landesamt für Umwelt erteilten Genehmigungsbescheide Klage erhoben 

habe, sei der Regionalen Planungsstelle erst am 06.11.2025 bekannt geworden. Er verweist da-

rauf, dass Regionalrat Karsten Gericke beantragt habe, das Vorranggebiet „Bensdorf-
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Herrenhölzer“ aus dem Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergie-

nutzung 2027 zu entfernen. 

Herr Klauber stellt im Weiteren Flächen vor, zu denen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach 

§ 9 Absatz 1 Satz 2 Raumordnungsgesetz (ROG) Mitteilungen eingegangen seien, dass sie zu-

sätzlich für eine Festlegung als Vorranggebiet in Erwägung gezogen werden sollten bzw. könnten. 

Gemeinde Wiesenaue, Amt Friesack (Folie 26): Herr Klauber teilt die Einschätzung mit, dass die 

kommunale Entscheidung, die betreffende Fläche auszuweisen, offenbar noch nicht ausreichend 

gefestigt sei und daher eine Festlegung als Vorranggebiet nicht in Betracht gezogen werden sollte. 

Landeshauptstadt Potsdam, in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan Nr. 181 „Erneuerbare Ener-

gien Uetz“: Die für die Errichtung von Windenergieanlagen vorgesehene Fläche erfülle das Krite-

rium der Mindestflächengröße (W 04) nicht. Eine Festlegung als Vorranggebiet komme daher nicht 

in Betracht. Die Fläche könne zudem aufgrund der festzulegenden Höhenbeschränkungen nicht 

auf das regionale Flächenziel angerechnet werden. (Folie 27) 

Landeshauptstadt Potsdam, Flächen an der A 10 nördlich der Anschlussstelle Potsdam-Nord, öst-

lich von Kartzow und Groß Glienicke östlich der L 20 (Folie 29): Für diese Flächen bitte die Lan-

deshauptstadt um eine Festlegung als Vorranggebiet, da die Errichtung von Windenergieanlagen 

auf diesen Flächen für das Erreichen kommunaler Energie- und Klimaziele für erforderlich gehalten 

werde. Die Ausweisung dieser Flächen im Wege der kommunalen Bauleitplanung sei beabsichtigt, 

könne aber nicht zeitnah vorgenommen werden. Herr Klauber hebt hervor, dass gerade in Bezug 

auf diese Flächen die Entscheidung über die Änderung des Kriteriums W 02 von Bedeutung sei. 

Eine wirksame Unterstützung der Entwicklungsabsichten der Landeshauptstadt sei bei einer Ent-

scheidung für die Variante 2 nicht möglich, da die Stadt in diesem Fall im Rahmen der Bauleitpla-

nung weitgehend „in Vorleistung“ gehen müsse. Mit Bezug auf den zuvor dargestellten Sachverhalt, 

dass eine Inanspruchnahme von Flächen innerhalb von Landschaftsschutzgebieten für das Errei-

chen der regionalen Flächenziele nicht erforderlich sei, könne zudem eine Beanspruchung von 

Flächen innerhalb der Potsdamer Kulturlandschaft im Rahmen des Planungskonzepts nicht ohne 

Weiteres gerechtfertigt werden. 

Gemeinde Schwielowsee, Erweiterung des VRW 05 „Ferch“ um drei Windenergieanlagenstandorte 

(Folien 30, 31): Herr Klauber teilt die Einschätzung mit, dass eine Einbeziehung der benannten 

Windenergieanlagenstandorte unter Einhaltung der einheitlichen Anwendung der Planungskriterien 

nicht begründet werden könne. Einer der vorgeschlagenen Anlagenstandorte werde durch die 

Waldfunktion „Erholungswald“ ausgeschlossen. Ein weiterer Anlagenstandort ließe sich nur in das 

VRW 05 einbeziehen, wenn dazwischenliegender Wald mit besonderen Waldfunktionen bean-

sprucht werden würde. Der Verzicht auf einen Mindestabstand zur Freileitung, der beim dritten 

Anlagenstandort erforderlich sei, sei bei Durchführung von schwingungsdämpfenden Maßnahmen 

möglicherweise realisierbar. Eine Prüfung und Entscheidung dieser Sachverhalte sei jedoch erst 

im Rahmen der standort- und parameterkonkreten Planung möglich. Diesen Vorgängen könne bei 

der Festlegung von Vorranggebieten auf der Ebene der Regionalplanung nicht vorgegriffen wer-

den. Zusammenfassend sei festzustellen, dass die angeregte Vergrößerung des Vorranggebiets 

VRW 05 im Rahmen des Planungskonzepts nicht ausreichend gerechtfertigt werden könne. 

Gemeinde Großbeeren, Erweiterung des VRW 44 „Großbeeren“ (Folien 32 und 33): Die angeregte 

Vergrößerungsfläche befinde sich in Abstandsbereichen zu Verkehrs- und Leitungstrassen und 
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beträfe den Lärmschutzbereich eines Wohngebäudes im Außenbereich. Es sei zwar grundsätzlich 

möglich, reduzierte Abstände anzuwenden, diese Entscheidung sei jedoch im anlagebezogenen 

Einzelfall zu treffen und könne im Rahmen der Regionalplanung nicht pauschal vorweggenommen 

werden. Die Regionale Planungsstelle vertrete die Einschätzung, dass die erkennbaren Konflikte 

nur in einer angepassten standort- und parameterbezogenen Planung aufgelöst werden könnten. 

Dieser Sachverhalt spreche dafür, dass eine Regelung im Wege der Bauleitplanung sinnvoll sei. 

Stadt Rathenow, verschiedene Flächen (Anlage Folien 34, 35): Für diese Flächen seien grundsätz-

lich die Einschätzungen zutreffend, die zu den Flächen im Gebiet der Landeshauptstadt getroffen 

worden sind. Die Planungsabsichten seien allerdings noch weniger konkret. Alle Flächen befänden 

sich im Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“. Für eine Fläche westlich der Ortslage Stechow 

werde die Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen, seit längerem erwogen. Eine konkrete Pla-

nungsabsicht habe sich jedoch noch nicht herausgebildet. Es werde daher die Einschätzung ver-

treten, dass die vorgestellten Flächen für eine Festlegung als Vorranggebiet nicht in Betracht ge-

zogen werden können. 

Herr Klauber informiert darüber, dass mit der Festlegung der benannten drei Vorranggebiete „Mü-

ckendorf“, „Hohenseefeld/Ihlow-Erweiterung“ sowie „Bensdorf-Herrenhölzer“ zusätzlich 1.058 Hek-

tar auf das regionale Teilflächenziel angerechnet werden könnten. Danach würde der Anteil der 

Fläche der Vorranggebiete am Gebiet der Region den Wert von 2 Prozent erreichen. (Anlage Folien 

36, 37) 

Abschließend weist Herr Klauber darauf hin, dass die vorgeschlagenen Vorranggebiete für die 

Windenergienutzung „Mückendorf“, „Hohenseefeld/Ihlow-Erweiterung“ und „Bensdorf-Herrenhöl-

zer“ gemäß § 28 ROG zusätzlich als Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land auszu-

weisen sind. Den Mitgliedern der Regionalversammlung sei dazu eine Ausarbeitung der Regiona-

len Planungsstelle mit den Sitzungsunterlagen übergeben worden. (Folie 38) Er erinnert daran, 

dass der Tagesordnungspunkt 5.3 der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Wind-

energie an Land gewidmet sei. Auf Wunsch sei er gerne dazu bereit, bereits vorab dazu Erläute-

rungen abzugeben und Fragen zu beantworten. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Klauber für seinen Bericht und fragt, ob es Aussprachebedarf gibt. 

Es werden keine Wortmeldungen angezeigt.  

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 02/05/02 von Herrn Amtsdirektor Karsten Gericke auf 

und übergibt das Wort an Herrn Gericke.  

Herr Gericke teilt mit, dass sich der genehmigte Windpark „Herrenhölzer“ in einer gerichtlichen 

Überprüfung befinde. Weiter führt er aus, dass sich die Standortgemeinde in zwei Beschlüssen aus 

den Jahren 2023 und 2024 eindeutig gegen die Errichtung von Windenergieanlagen ausgespro-

chen habe. Die Gemeinde habe sich vielmehr frühzeitig dazu entschieden, auf die Nutzung von 

Solarenergie zu setzen. Dafür seien rund 250 ha Fläche in die Bauleitplanung eingebracht worden. 

Eine Aufnahme des Vorranggebiets „Bensdorf-Herrenhölzer“ in den Teilregionalplan würde daher 

dem Willen der Standortgemeinde zuwiderlaufen und deren Planungshoheit verletzen. Aufgrund 

organisatorischer Schwierigkeiten habe die Standortgemeinde keine Einwendungen im Rahmen 

der frühzeitigen Beteiligung vorbringen können.  

Der Vorsitzende fragt, ob es Aussprachebedarf gibt.  
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Herr Baaske bittet Herrn Klauber um eine fachliche Einordnung des Antrags. 

Der Vorsitzende erteilt Herrn Klauber das Wort. 

Herr Klauber weist darauf hin, dass die erteilten Genehmigungen weiter gültig seien. Nach Kennt-

nis der Regionalen Planungsstelle könne zudem erwartet werden, dass auch die Änderungsan-

träge vom 22.10.2024 demnächst genehmigt würden. Diese Sachverhalte gäben ausreichend An-

lass für die Entscheidung, das VRW 57 wie vorgeschlagen festzulegen. 

Herr Berger erkundigt sich, ob bei Herausnahme der Fläche „Herrenhölzer“ das Erreichen des 

Flächenziels 2032 gefährdet werden würde. 

Herr Klauber teilt auf Aufforderung durch den Vorsitzenden die Einschätzung mit, dass die Fest-

legung der Fläche des Windparks Herrenhölzer für das Erreichen des regionalen Teilflächenziels 

zum Stichtag 31.12.2032 voraussichtlich nicht zwingend erforderlich sei. Es spreche jedoch alles 

dafür, dass die Fläche wieder in Betracht zu ziehen sei, wenn zu einem späteren Zeitpunkt über 

das Erreichen des Flächenziels 2032 entschieden werden müsse. 

Frau Şahin-Connolly erklärt, sie stimme der Herausnahme des Vorranggebiets „Bensdorf-Herren-

hölzer“ zu, da andernfalls die Gefahr bestünde, dass es zu einem Klageverfahren gegen den Plan 

kommen könnte. 

Es werden keine weiteren Wortmeldungen angezeigt. 

Der Vorsitzende bittet um Abstimmung über die Beschlussvorlage 02/05/02. Der Beschlussan-

trag lautet: 

„Die Regionalversammlung beschließt den Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregional-

plans Windenergienutzung 2027 vom 27.11.2025 dahingehend zu ändern, dass das Vorranggebiet 

VRW 57 „Bensdorf-Herrenhölzer“ nicht festgelegt wird. Das Vorranggebiet VRW 57 „Bensdorf-Her-

renhölzer“ ist aus dem Entwurf zu entfernen.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 43 

Nein-Stimmen:  2 

Enthaltungen: 9 

Der Beschlussantrag 02/05/02 ist mehrheitlich angenommen. 

Da die Beschlussvorlage 02/05/02 angenommen wurde, stellt der Vorsitzende zur Beschlussvor-

lage 02/05/01 den Änderungsantrag 02/05/01-1. Der Änderungsantrag 02/05/01-1 wird den 

Mitgliedern der Regionalversammlung schriftlich vorgelegt. Der Beschlusstext wird für alle 

sichtbar auf der Leinwand dargestellt. 

Herr Leisten stellt zu der Beschlussvorlage Änderungsantrag 02/05/01-1 einen Antrag auf nament-

liche Abstimmung. 

Der Vorsitzende lässt über die Beschlussvorlage 02/05/01-1 namentlich abstimmen. Das Ergebnis 

der namentlichen Abstimmung ist im Anhang protokolliert. 

Der Beschlussvorlage 02/05/01-1 wird mehrheitlich zugestimmt. 
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Frau Mohr stellt einen Antrag auf Unterbrechung der Sitzung. Der Vorsitzende lässt über den An-

trag auf Unterbrechung der Sitzung abstimmen.  

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 27 

Nein-Stimmen:  18 

Enthaltungen: 5 

Der Antrag auf Unterbrechung der Sitzung ist mehrstimmig angenommen. Der Vorsitzende unter-

bricht die Sitzung für zehn Minuten. 

5.2  2. Entwurf des Regionalplans 3.0 

Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Klauber für einen Sachstandsbericht. 

Herr Klauber dankt dem Vorsitzenden. Er unterstützt seinen Vortrag mit einer visuellen Präsenta-

tion. (als Anlage beigefügt) Er erinnert daran, dass die Regionalversammlung in ihrer Sitzung am 

26. Juni 2025 den 2. Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 26. Juni 2025 gebilligt 

sowie den Beschluss gefasst habe, den 2. Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 im 

Internet zu veröffentlichen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die öffentliche Bekannt-

machung über die Durchführung des Beteiligungsverfahrens sei im Amtsblatt für Brandenburg 

Nummer 33 vom 13. August 2025 erfolgt. Bis zum 21. Oktober 2025 habe es die Möglichkeit zur 

Abgabe einer Stellungnahme gegeben. (Folie 49) 

Insgesamt seien bei der Regionalen Planungsstelle 393 Stellungnahmen eingegangen. Herr Klau-

ber erläutert zum Umfang der eingegangenen Stellungnahmen. (Folien 50 bis 54) 

Der Vorsitzende dankt Herrn Klauber für seinen Bericht und fragt, ob es Aussprachebedarf gebe. 

Es werden keine Wortmeldungen angezeigt. Er schließt den Tagesordnungspunkt 5.2. 

5.3 Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land 

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Deutsche Bundestag am 10. Juli 2025 das Gesetz zur Umset-

zung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 beschlossen habe. Mit Inkrafttreten des Geset-

zes am 15. August 2025 werde die Regionale Planungsgemeinschaft verpflichtet, Vorranggebiete 

für die Windenergienutzung zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land 

auszuweisen. 

Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Klauber für einen Sachvortrag. 

Herr Klauber unterstützt seinen Sachstandsbericht mit einer visuellen Präsentation. (als Anlage 

beigefügt) Er informiert eingangs über das Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 

2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasser-

haushaltsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes, zur Änderung des Windener-

gieflächenbedarfsgesetzes und zur Änderung des Baugesetzbuchs, das am 15.08.2025 in Kraft 

getreten ist. (Folien 56 bis 58) 

Er bestätigt, dass die Regionale Planungsgemeinschaft durch den neu eingeführten § 28 des 

Raumordnungsgesetzes verpflichtet werde, die im Sachlichen Teilregionalplan Windenergie- 
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nutzung 2027 festgelegten Vorranggebiete zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Wind-

energie an Land auszuweisen. Bei der Ausweisung der Beschleunigungsgebiete seien Regeln für 

wirksame Minderungsmaßnahmen für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen und deren Netz-

anschluss aufzustellen, um mögliche negative Auswirkungen vorrangiger Vorhaben zu vermeiden 

oder, falls dies nicht möglich ist, erheblich zu verringern. Grundsätzlich hätten die Ausweisung als 

Beschleunigungsgebiet und die Aufstellung von Regeln für Minderungsmaßnahmen im Rahmen 

des Planaufstellungsverfahrens zur Festlegung der Vorranggebiete für Windenergie zu erfolgen. 

Daher seien bei der Festlegung von zusätzlichen Vorranggebieten im Rahmen der Änderung des 

Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 entsprechende Regelungen zu treffen. Es 

könne festgestellt werden, dass die im Rahmen der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans 

Windenergienutzung 2027 festzulegenden Vorranggebiete zusätzlich auch als Beschleunigungs-

gebiete auszuweisen seien. Die Ausweisung erfolge im Zusammenhang mit dem Änderungsver-

fahren und beinhalte auch das Aufstellen von Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen, um 

mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden oder erheblich zu verringern.  

Für die bereits im Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 festgelegten Vorrangge-

biete sei mit dieser Ausweisung innerhalb von drei Monaten nach dem 15.08.2025 zu beginnen. 

Der Regionalvorstand habe mit Beschluss vom 10.10.2025 die Regionale Planungsstelle beauf-

tragt, unverzüglich ein gesondertes Verfahren gemäß § 28 Raumordnungsgesetz durchzuführen, 

mit dem die im Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 festgelegten Vorranggebiete 

zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land ausgewiesen werden. Eine 

Frist dafür, bis wann die Ausweisung der Beschleunigungsgebiete abgeschlossen sein muss, sei 

durch das Gesetz nicht bestimmt. (Folien 59 bis 64) 

Bei der Ausweisung der Beschleunigungsgebiete handele es sich um einen besonderen Rechtsakt, 

der keine Festlegung der Raumordnung darstelle. Die Ausweisung erfolge in einem gesonderten 

Verfahren. Die genauen Verfahrensregeln könnten noch nicht benannt werden, da die gesetzlichen 

Vorschriften in verschiedener Weise ausgelegt werden könnten. Die Planungsstelle habe vorläufige 

Einschätzungen vorgenommen, zu denen sie mit der Landesplanungsbehörde im Austausch stehe. 

(Folien 66 bis 69) 

Abschließend erläutert Herr Klauber, welche Auswirkungen die Ausweisung der Beschleunigungs-

gebiete im immissionsschutzrechtlichen Verfahren haben wird. (Folien 70 bis 72) 

Der Vorsitzende dankt Herrn Klauber für seinen Bericht und fragt, ob es Aussprachebedarf gebe.  

Herr Dr. Zimmermann informiert, dass das Landesamt für Umwelt bereits eine Zusammenstellung 

von Daten vorbereite, um den Regionalen Planungsgemeinschaften Flächenkulissen für die Ab-

grenzung bzw. die Berücksichtigung von sensiblen Gebieten im Sinne des § 28 Absatz 2 Nummer 2 

ROG übergeben zu können. Die Ermittlung von sensiblen Gebieten in Bezug auf Vögel wären wei-

testgehend abgeschlossen. Nunmehr arbeite das Landesamt an der Abgrenzung von sensiblen 

Gebieten für Amphibien und Reptilien.  

Herr Wylegalla fragt, ob die Ausweisung der Beschleunigungsgebiete durch Beschluss der Regi-

onalversammlung erfolgen wird. 

Herr Klauber bestätigt auf Aufforderung durch den Vorsitzenden, dass die Regionalversammlung 

über die Ausweisung der Beschleunigungsgebiete entscheiden müsse. Bei der Ausweisung von 
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Beschleunigungsgebieten handle es sich jedoch nicht um eine Ermessensentscheidung. Eine Ab-

wägung finde nicht statt. Es sei allein aufgrund der Sachlage zu entscheiden.  

TOP 6 Haushalts- und Wirtschaftsführung 

6.1 Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass den Mitgliedern der Regionalversammlung die Entwürfe der 

Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2026 mit den Sitzungsunterlagen übermit-

telt worden seien. 

Im Haushaltsjahr 2026 würden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge und ordentliche Aufwen-

dungen in Höhe von 867.500 Euro geplant. Der Haushalt 2026 sei ausgeglichen. Der Vorsitzende 

gibt das Wort an Herrn Klauber für einen Sachvortrag. 

Herr Klauber stellt die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushalts 2026 dar. (Fo-

lien 75, 76) Er informiert darüber, dass für den Haushaltsausgleich Erträge aus der Auflösung von 

Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Land in Höhe von 78.000 Euro 

geplant werden müssen. Im Weiteren gibt er einen Überblick über die mittelfristige Haushaltspla-

nung. Er stellt heraus, dass insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten auch in den 

kommenden Jahren ein Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Überschüssen 

aus Vorjahren möglich sein werde. Bei vollständiger Auflösung des Rückstellungsbetrags zum 

31.12.2024 sei die Aufgabenerfüllung bis zum Ende des Jahres 2029 auf der Grundlage der Lan-

deszuweisung in Höhe des Jahres 2025 voraussichtlich gewährleistet. Diese Aussage gelte für die 

Finanzierung von 6,48 Vollzeitstellen. Eine ausreichende Deckung der Kosten der Regionalplanung 

sei auf der Grundlage der jährlichen Zuweisung des Landes in Höhe der Jahre 2025/2026 nicht 

mehr gegeben. (Folien 77, 78) 

Der Vorsitzende dankt Herrn Klauber für seinen Bericht. Er fragt, ob es Aussprachebedarf gebe. 

Da das nicht der Fall ist, bittet er um Abstimmung über die Beschlussvorlage 02/06/03. Der Be-

schlussantrag lautet:  

„Die Regionalversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026.” 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 46 

Nein-Stimmen:  1 

Enthaltungen: 0 

Die Beschlussvorlage 02/06/03 ist mehrheitlich angenommen.  

6.2 Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2024 und  

6.3 Beschluss über die Entlastung des Vorsitzenden der Regionalversammlung und des 

Regionalvorstands für das Haushaltsjahr 2024 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass mit den Sitzungsunterlagen den Mitgliedern der Regional-

versammlung der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2024 übermittelt worden 
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sei. Der Jahresabschluss werde gemäß § 82 Absatz 3 und 4 der Kommunalverfassung der Regio-

nalversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Er bittet Herrn Klauber um einen Sachvortrag. 

Herr Klauber erläutert die Ergebnisse des Jahresabschlusses mit Unterstützung einer visuellen 

Präsentation. (Anlage Folien 82, 83) 

Der Vorsitzende gibt Gelegenheit zur Aussprache. Es werden keine Wortmeldungen angezeigt. 

Der Vorsitzende ruft die Beschlussvorlage 02/06/01 auf und bittet um Abstimmung. Der Beschlus-

santrag lautet:  

„Die Regionalversammlung beschließt den geprüften und festgestellten Jahresabschluss zum 

31.12.2024.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 47 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen: 0 

Die Beschlussvorlage 02/06/01 ist einstimmig angenommen. 

Ergänzend teilt der Vorsitzende mit, dass die Regionalversammlung über die Entlastung des Regi-

onalvorstands und des Vorsitzenden in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden habe. Er ruft 

die Beschlussvorlage 02/06/02 auf.  

Der Beschlussantrag lautet: 

„Die Regionalversammlung beschließt gemäß § 80 Absatz 4 BbgKVerf die uneingeschränkte Ent-

lastung des Vorsitzenden der Regionalversammlung und des Regionalvorstands für das Haushalts-

jahr 2024.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 47 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen: 0 

Die Beschlussvorlage 02/06/02 ist einstimmig angenommen.  

Der Vorsitzende schließt den Tagesordnungspunkt 6. 

TOP 7 Einwohnerfragestunde 

Der Vorsitzende teilt mit, dass keine Anfragen bei der Regionalen Planungsstelle eingegangen 

seien.  
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TOP 8 Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Termine) 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass die Termine der Sitzungen der Regionalversammlung im 

Jahr 2026 auf den 25. Juni und den 12. November festgelegt wurden. Die Regionale Planungsstelle 

werde die Termine den Mitgliedern der Regionalversammlung per E-Mail mitteilen und die Termine 

auf der Webseite der Regionalen Planungsgemeinschaft veröffentlichen. 

Er fragt, ob es noch Mitteilungsbedarf gebe. Es werden keine Wortmeldungen angezeigt. Er be-

dankt sich bei den anwesenden Gästen für ihr Interesse und beendet den öffentlichen Teil der 

Sitzung der Regionalversammlung. 

 

 

 

Marko Köhler  Susann Kaiser 

Vorsitzender der Regionalversammlung  für das Protokoll 

 

Anlagen: 

− Präsentation der Regionalen Planungsstelle 

− namentliche Abstimmung 

− Wahlprotokoll 

file://///vssmb2k22/aadaten/aa-word/RPG/alle/Organe/Regionalvers/2024/YF_12_06_20241114/VF_12_Präs_20241114_öffentlich.pdf

